
 

Beschlussvorlage 
 
- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 002/OR/2023 

 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortschaftsrat 20.06.2023 öffentlich 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Aufteilung des Budgets des Ortschaftsrates für Veranstaltungen 

in den Ortsteilen 2023 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortschaftsrat beschließt: 

 

1. Das im Produkt 11.1.1.01.04 Sachkonto 427170 für das Jahr 2023 für Feste und 

Veranstaltungen in den Ortsteilen vorgesehene Budget in Höhe von 2.500 € soll nur in 

Höhe von 2.000 € für Zuschüsse an Veranstalter genutzt und wie folgt aufgeteilt 

werden: 

 

Behlitz       125 € 

Hainichen       200 € 

Kospa       225 € 

Pressen (über Löschzug Feuerwehr)    150 € 

Wedelwitz       175 € 

Zschettgau (über Löschzug Feuerwehr)    125 € 

Dorffest in Pressen für alle Ortsteile    500 € 

Ortsteilübergreifende Veranstaltungen im BBZ  500 € 
(Seniorentreffen, Bastelangebote u. a.)     

 

2. Der Differenzbetrag in Höhe von 500 € wird zur Darstellung von Eigenmitteln in 

Rahmen der Fördermittelbeantragung beim Regionalbudget Dübener Heide für die 

Erneuerung der Küche im Bürgerhaus Zschettgau bereitgestellt. 

3. Diese Änderung gilt unter dem Vorbehalt, dass die beantragten Fördermittel 

bereitgestellt werden. Bei Ablehnung des gestellten Antrages behält die mit dem 

Beschluss OR1/2023 vom 18.04.2023 festgelegte Aufteilung weiterhin Gültigkeit. 

 

 

 

 

gez. Feustel 

Ortsvorsteherin  



Drucksache Nr.: 002/OR/2023  Seite: 2 

Problembeschreibung/Begründung: 

 

Der Stadtrat stellt gemäß § 67 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung 

(SächsGemO) angemessene Haushaltsmittel zur Erfüllung der dem Ortschaftsrat 

zugewiesenen Aufgaben zur Verfügung.  

 

Für die Förderung und Durchführung jährlicher Veranstaltungen und Feste in den 

Ortsteilen wurde in den vergangenen Jahren jeweils ein festes Budget in Höhe von 

2.500 € in den Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Eilenburg eingestellt – so auch in 

den Doppelhaushaltsplan 2023/2024. 

 

Über die Verwendung der laut Haushaltsplan bereitgestellten Mittel entscheidet gemäß 

§ 67 Absatz 1 SächsGemO der Ortschaftsrat.  

 

Mit Beschluss OR1/2023 vom 18.04.2023 entschied der Ortschaftsrat über die 

Zuschussverteilung aus dem Budget 2023. 

 

Um eventuell Mittel aus dem Regionalbudget Dübener Heide nutzen zu können, hat der 

Ortschaftsrat Förderung für die Erneuerung der Küche im Bürgerhaus Zschettgau 

beantragt.  

 

Unter den Zwängen der angespannten Haushaltslage der Stadt Eileneburg haben sich 

Heimatverein und Ortschaftsrat verpflichtet, einen Anteil von 1.500 € für das benötigte 

Eigenkapital bereitzustellen, wobei 500 € vom Ortschaftsrat (Jahresbudget Veranstaltungen), 

500 € vom Heimatverein und 500 € aus Spenden kommen sollen.  

 

Somit wäre es erforderlich, von den 2.500 €, welche die Stadtverwaltung zur 

Finanzierung von Veranstaltungen in den Ortsteilen bereitstellt, auf 500 € zu verzichten 

(also nur 2.000 € in Anspruch nehmen).  

 

Demzufolge muss der Beschluss OR1/2023 vom 18.04.23 „Aufteilung des Budgets des 

Ortschaftsrates für Veranstaltungen in den Ortsteilen 2023“ laut Beschlussvorschlag 

geändert werden. Diese Änderung gilt unter dem Vorbehalt, dass die beantragten 

Fördermittel bereitgestellt werden. Bei Ablehnung des gestellten Antrages behält die mit 

dem Beschluss OR1/2023 vom 18.04.2023 festgelegte Aufteilung weiterhin Gültigkeit. 

 

 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

 

Die Auszahlung erfolgt anhand vorgelegter Rechnungen aus Produkt 11.1.1.01.04 

Ortschaftsrat – Sachkonto 427170. 

 

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Ortschaftsrat  
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